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Soziale Sicherheit: langfristige
Abnahme der Quote
FORSCHUNG Das Bundesamt für Statistik hat neue statistische Informationen zur

Anspruchsname des Systems der sozialen Sicherheit zur Arbeitslosigkeit,
Invalidität und Armut im System der sozialen Sicherheit geliefert, die zum Vergleich

und einer Analyse der Leistungssystemen dienen.

Zentrale Pfeiler der sozialen Sicherheit bis

zum Erreichen des Rentenalters sind die

Arbeitslosenversicherung (ALV), die

Invalidenversicherung (IV) und die Sozialhilfe

(SH), kurz SHIVALV. Alle drei sind eng
miteinander verknüpft und Personen können

gleichzeitig oder hintereinander mehrere

Leistungen aus dem System der sozialen

Sicherheit in Anspruch nehmen.

Um Zusammenhänge und Wechselwirkungen

dieser Sozialversicherungen
analysieren zu können, wurde aus den drei Leis-

tungssystemen der Datensatz SHIVALV
gebildet. Damit sind fundierte Analysen
zwischen den drei Leistungssystemen möglich

und es können sowohl Angaben zum
Bestand in einem bestimmten Jahr und zur
Entwicklung über die Zeit gemachtwerden,
als auch Analysen zu den Verlaufsmustern
sowie zu Ein-, Aus- und Übertritten der

Personengruppen durchgeführt werden.

Langfristige Abnahme der SHIVALV-

Quote
Die Analyse des Jahres 2020 zeigt, dass

725 743 Personen Leistungen in Form von
Renten der Invalidenversicherung,
Arbeitslosenversicherung-Taggeldern oder Sozialhilfe

bezogen haben. Die Gesamtbezugsquote

SHIVALV beläuft sich für das Jahr

2020 auf 13 Prozent der 18- bis 65-jährigen

ständigen Wohnbevölkerung der
Schweiz. Sie liegt damit höher als im
Vorjahr, als sie etwas mehr als 12 Prozent

betrug, jedoch niedriger als in den Jahren

2010, 2016 und 2017, als diese Werte

über 13 Prozent lagen.
Zu einem deutlichen Anstieg gegenüber

dem Vorjahr kam es coronabedingt
beim Bezug von Leistungen der

Arbeitslosenversicherung (ALV). 2020 bezogen
316 085 Personen ausschliesslich Taggelder

der ALV. Sie entsprechen rund 44
Prozent aller Beziehenden des Gesamtsystems
SHIVALV. Im Vorjahr lag dieser Wert noch

bei 40 Prozent. 2021 und 2022 sind die

ALV-Bezüge wieder deutlich gesunken.
Rund 30 Prozent bezogen die IV-Rente

ohne weitere Leistungssysteme zu beziehen.

29 Prozent der Leistungsbeziehenden
bezogen ausschliesslich Leistungen der
Sozialhilfe. Beide Anteile lagen leicht tiefer als

im Vorjahr, da die absolute Anzahl
Beziehende im Vergleich zum Vorjahr weitgehend

stabil blieb.

Weniger IV-Renten - mehr Sozialhilfe
Bei der Betrachtung der Entwicklung der

Gesamtbezugsquote SHIVALV seit 2010,
fällt auf, dass insbesondere die ALV-Be-

zugsquote konjunkturellen Schwankungen
unterliegt, die sich auch im Verlauf der

Gesamtquote wiederspiegeln. Die in
SHIVALV zu beobachtende IV-Rentenbezugs-

quote sank seit 2010 kontinuierlich, während

die Sozialhilfequote bis 2017 stetig
anstieg und danach leicht rückläufig war.

Interessant ist dabei die Betrachtung der
kumulierten Quote von IV und Sozialhilfe.

Diese sank für die Gesamtbevölkerung
zwischen 2012 und 2020 um 0,5%. Bei den

Altersgruppen gibt es einen klaren Rückgang

bei den 45- bis 54-jährigen (-0.8%)

und den 55- bis 64-jährigen (-1,5%). Bei
den 18- bis 39-jährigen ist die Quote praktisch

stabil.

Wechsel zwischen den Sozialsystemen
Von besonderem Interesse sind Wechsel

zwischen den drei betrachteten Sozialsystemen.

Mehr als ein Drittel der 16 586
Personen, die 2020 neu eine IV-Rente erhielten,

bezogen im Vorjahr Leistungen aus
einem anderen Leistungssystem. So erhielten
4831 neue IV-Rentenbeziehende vorher
Sozialhilfe und 1399 ALV-Taggelder. Ein
Teil der neuen IV-Beziehenden kann die

Sozialhilfeleistung oder das ALV-Taggeld
auch weiterhin zusätzlich zur neuen
Leistung (IV-Rente) beziehen. Ein gleichzeitiger

Bezug von IV und Sozialhilfe erfolgt
häufig, während ein Antrag auf
Ergänzungsleistungen zur IV noch hängig ist.

Der Anteil der neuen IV-Rentenbezie-

henden, die im Vorjahr Sozialhilfe bezogen,

stieg in den letzten Jahren kontinuierlich
von rund 24 Prozent im Jahr 2011 auf 29
Prozent im Jahr 2020. Oft dient die Sozialhilfe

hier als Überbrückung während des

rV-Abklärungsprozesses und wird mit der

Rentenzusprache rückerstattet. (MK)

Kumulierte Quote Sozialhilfe und IV
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